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Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte 

getrennt erfolgt. – Wie ich sehe, sind die Plätze eingenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 

2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte 

und Rechtsanwaltsanwärter, die Rechtsanwaltsordnung und weitere Gesetze geändert 

werden. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 

2021 betreffend ein Bundesgesetz über Änderungen des Bundes-

Verfassungsgesetzes, des COVID-19 Begleitgesetzes Vergabe und des 

Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes sowie das Außerkrafttreten einiger 

Verfassungsbestimmungen.  

Dieser Beschluss ist ein Fall des Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz und bedarf 

daher der in der Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer 

Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu erteilenden Zu-

stimmung des Bundesrates. 

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit von Mitgliedern 

des Bundesrates fest. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Natio-

nalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu er-

heben, ist somit angenommen. 

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.  

Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der gegenständliche Antrag ist somit 
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unter Berücksichtigung der besonderen Beschlusserfordernisse angenommen. Aus-

drücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderlich Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 

2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Parteiengesetz 2012 und weitere 

Gesetze geändert werden.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 

2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 

und das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 geändert werden.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen. 

 


